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(54)  In  ein  Schrankmöbel  einbaubarer,  schienenverfahrbarer  Abfallsammler 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  einen  in  ein  Schrankmö- 
bel  (1)  einbaubarer,  schienenverfahrbarer  Abfallsamm- 
ler  (A)  mit  einem  schrankfesten  Traggestell  (5)  und 
einem  darin  verfahrbar  aufgenommenen  Schlitten  (3), 
und  schlägt  zur  Erzielung  einer  Vorverlagerung,  ohne 
daß  ein  Mitschleppen  der  Tür  erforderlich  ist,  vor,  daß 

an  dem  schrankfesten  Traggestell  (5)  eine  Federeinrich- 
tung  (F)  angebracht  ist  zur  auslösbaren,  federunter- 
stützten  Ausfahrbewegung  des  Schlittens  (3),  wobei  die 
Federkraft  in  eingefahrener  Stellung  durch  die  Auslöse- 
mittel  (AM)  außer  Wirkung  gesetzt  ist. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  in  ein  Schrank- 
möbel  einbäubaren,  schienenverfahrbaren  Abfallsamm- 
ler  mit  einem  schrankfesten  Traggestell  und  einem  darin  s 
verfahrbar  aufgenommenen  Schlitten. 

Eine  linear  bewegbare,  entsprechend  schienenge- 
führte  Version  eines  Abfallsammlers  ist  durch  die  DE- 
Gbms.  7  405  438  bekannt.  Die  Vorverlagerung  des 
Abfallsammlers  geschieht  dort  unter  Nutzung  der  Öff-  10 
nungsbewegung  der  Tür  des  Schrankmöbels.  Türe  und 
Abfallsammler  sind  dazu  über  eine  Zug-/Schiebestange 
miteinander  verbunden.  Je  nach  Fullgrad  des  Abfall- 
Aufnahmebehälters  eines  solchen  Abfallsammlers  ste- 
hen  die  mechanischen  Elemente  wie  Türscharniere,  is 
Gelenkstellen  etc.  unter  nicht  unerheblicher  Verschleiß- 
belastung. 

Eine  eine  drehende  Bewegung  des  Abfallsammlers 
vorsehende,  freischwenkende  Version  ergibt  sich  aus 
derDE-PS29  16  183.  20 

Zwar  bringen  diese  Vorläufer  eine  die  Zugänglich- 
keit  des  Abfallsammlers  erleichternde  frontalexponierte 
Benutzungsstellung;  der  Benutzer  braucht  nicht  mehr  in 
das  Innere  des  Schranmöbels  hineinzulangen.  Die 
Gebrauchsbequemlichkeit  insgesamt  läßt  jedoch  noch  25 
Wünsche  offen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher  einen  gattungs- 
gemäßen  Abfallsammler  so  auszubilden,  daß  die  Vor- 
verlagerung  nicht  mehr  über  ein  Mitschleppen  durch  die 
Türe  erforderlich  ist.  30 

Diese  Aufgabe  ist  zunächst  und  im  wesentlichen 
bei  einem  in  ein  Schrankmöbel  einbaubarn,  schienen- 
verlagerbaren  Abfallsammler  mit  den  Merkmalen  des 
Anspruches  1  gelöst,  wobei  darauf  abgestellt  ist,  daß  an 
dem  schrankfesten  Traggestell  eine  Federeinrichtung  35 
angebracht  ist  zur  auslösbaren,  federunterstützen  Aus- 
fahrbewegung  des  Schlittens,  wobei  die  Federkraft  in 
eingefahrener  Stellung  durch  die  Auslösemittel  außer 
Wirkung  gesetzt  ist.  Eine  solche  Ausfahrhilfe  hält  Bela- 
stungen  der  geschilderten  Art  von  der  Türe  fern;  sie  40 
erhöht  in  beträchtlicher  Weise  den  Gebrauchskomfort. 
Die  wie  ein  Kraftspeicher  wirkende  Federeinrichtung 
ergänzt  sich  unter  der  Einfahrbewegnng  des  Schlittens 
stets  aufs  neue.  Man  kommt  auch  ohne  Fremdenergie 
aus.  Die  Auslösemittel  können  in  Form  einer  wechselnd  45 
wirkenden  Auslöse-  und  Riegeleinrichtung  realisiert 
sein.  Solche  wechselnd  freigebende  Schnäpper  sind  für 
sich  bekannt.  Baulich  liegt  eine  praktisch  vollkommen 
vorfertigbare  Einheit  vor,  die  lediglich  noch  im  Inneren 
des  Schrankmöbels  angeschlagen  zu  werden  braucht,  so 
Diesbezüglich  vorteilhaft  ist  es  daher,  wenn  die  Auslö- 
semittel  zwischen  dem  Traggestell  und  dem  Schlitten 
ausgebildet  sind.  Die  Übertragung  der  Federkraft  auf 
den  Schlitten  läßt  sich  gemäß  Erfindungsvorschlag 
durch  einen  Seilzug  erreichen,  der  den  Schlitten  in  ss 
seine  Offenstellung  verfährt.  Gemäß  einer  beidseitigen 
Schienenführung  ist  es  im  Interesse  einer  verkippungs- 
freien  Verfahrbarkeit  vorteilhaft,  daß  der  Seilzug  paarig 

ausgebildet  ist.  Weiter  erweist  es  sich  als  günstig,  daß 
die  Federkraft  mittels  des  Seilzuges  auf  den  Schlitten 
einwirkt.  Eine  bezüglich  der  mechanischen  Ausgestal- 
tung  vorteilhafte  Lösung  ergibt  sich  dadurch,  daß  der 
Seilzug  über  eine  an  dem  feststehenden  Traggestell 
angeordnete  Umlenkrolle  läuft.  Das  Ausfahren  geht  so 
über  eine  Verkürzung  des  Seilzuges;  der  Anteil  der  Aus- 
fahrlänge  wird  eingezogen.  In  vorteilhafter  Weise  sitzt 
die  Umlenkrolle,  die  dann  selbstredend  ebenfalls  paarig 
vorgesehen  ist,  im  vorderen  Bereich  des  Traggestelles. 
Dagegen  befindet  sich  die  Federeinrichtung  im  rück- 
wärtigen  Bereich  des  Traggestelles;  dieses  räumlich 
weiter  ausgreifende  Bauteil  sitzt  so  der  direkten  Sicht 
entzogen  in  einer  Verstecklage.  Dabei  läßt  sich  die 
Breite  des  Traggestelles  bzw.  des  Schlittens  voll  ausnut- 
zen.  Vorteilhaft  ist  es  diesbezüglich,  wenn  die  Federein- 
richtung  eine  mit  ihrer  Achse  quer  zur  Verfahrrichtung 
des  Schlittens  angeordnete  Wendelfeder  ist.  Eine  sol- 
che  auch  bei  Rollos  angewandte  Wendelfeder  läßt  sich 
gut  vorspannen.  Andererseits  bringt  sie  entsprechend 
der  Stärke  einer  solchen  Vorspannung  den  Verschiebe- 
hub  auch  für  größere  Lasten  einwandfrei  auf.  Die  Wen- 
delfeder  ist  horizontal  ausgerichtet.  Im  einzelnen  ist  die 
Federeinrichtung  so  aufgebaut,  daß  sie  eine  festste- 
hende  Federwelle  und  eine  durch  die  Federkraft  ange- 
triebene,  im  wesentlichen  koaxial  bzw.  konzentrisch  zur 
Federwelle  angeordnete  Seiltrommel  aufweist.  Eine  sol- 
che  Seiltrommel  übernimmt  so  mit  ihrer  Mantelfläche 
die  Funktion  eines  Wickelbaumes.  Der  Seilzug  ist  an 
einem  rückwärtigen  Endbereich  des  Schlittens  befe- 
stigt.  Es  kann  sich  hier  um  eine  Einhängverbindung 
handeln,  nutzend  die  synchron  auf  die  Seile  gehende 
Zugkraft.  Weiter  besteht  eine  vorteilhafte  Ausgestaltung 
von  sogar  eigenständiger  Bedeutung  darin,  daß  die 
Auslösemittel  bei  Freigabe  eine  zusätzliche  Anschubfe- 
derkraft  auf  den  Schlitten  ausüben.  Das  begünstigt  den 
Ausschiebestart.  Um  den  Seilzug  geschützt  und  auch 
der  Sicht  entzogen  unterzubringen,  ist  weiter  so  vorge- 
gangen,  daß  der  Seilzug  verdeckt  zwischen  einer 
Außenschiene  und  einer  Innenschiene  der  Schlittenfüh- 
rung  angeordnet  ist.  Die  Außenschiene  kann  als 
gestellfeste  Wange  realisiert  sein,  während  die  Innen- 
schiene  von  der  Längsseite  des  Schlittens  gebildet 
wird.  Die  Laufrollen  können  von  wechselnden  Seiten 
ausgehen.  Die  Aufgabe  ist  weiter  bei  einem  in  Schrank- 
möbel  einbaubaren,  ausschwenkbaren  Abfallsammler 
mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  15  gelöst,  wobei 
darauf  abgestellt  ist,  daß  der  Abfallsammler  durch 
Federkraft  ausschwenkbar  ist.  Konkret  wird  dazu  so 
vorgegangen,  daß  die  Federkraft  durch  eine  mit  ihrer 
Federachse  im  wesentlichen  parallel  zur  Lagerachse 
angeordneten  Federeinrichtung  erreicht  ist.  Auch  hier 
weist  die  Federeinrichtung  in  vorteilhafter  Weise  eine 
Wendelfeder  auf.  Wegen  des  relativ  winkelkleinen  Aus- 
schwenkhubes  kann  jedoch  auch  die  Federeinrichtung 
eine  Torsionsfeder  aufweisen.  Die  Feder  sitzt  zweckmä- 
ßig  in  der  Lagerachse  des  Schrankmöbels  angeordnet. 
Dabei  ist  eine  baulich  günstige  lösung  auch  dadurch 
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erreicht,  daß  die  Federeinrichtung  eine  feststehende 
Federwelle  und  eine  durch  die  Federkraft  angetriebene, 
im  wesentlichen  koaxial  bzw.  konzentrisch  zur  Feder- 
welle  angeordnete  Trommel  aufweist.  In  diesem  Falle  ist 
dann  die  Trommel  fest  mit  dem  Gehäuse  des  Abfall- 
sammlers  verbunden.  Eine  Variante  dahingehend,  daß 
die  Feder  über  einen  Seilzug  auf  den  Abfalleimer  ein- 
wirkt,  erweist  sich  auch  hier  als  vorteilhafte  Lösung. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend 
anhand  zweier  zeichnerisch  veranschaulichter  Ausfüh- 
rungsheispiele  näher  erläuter.  Es  zeigt: 

Fig.  1  den  in  ein  Schrankmöbel  eingebauten, 
linear  schienenverfahrbaren  Abfallsammler 
in  rastierter,  eingefahrener  Stellung,  gemäß 
erstem  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  2  den  Abfallsammler  unter  Nutzung  der  Wir- 
kung  einer  Federeinrichtung  in  seine  Benut- 
zungsstellung  vorgefahren, 

Fig.  3  den  Abfallsammler  in  Rückansicht, 

Fig.  4  den  rechtsseitigen  Endbereich  des  Abfall- 
sammlers  als  Auszug  in  etwa  natürlicher 
Größe,  und  zwar  in  der  in  Fig.  1  dargestell- 
ten  Stellung, 

Fig.  5  den  linksseitigen  Endbereich  der  Fig.  1  , 
ebenfalls  in  etwa  natürlicher  Größe, 

Fig.  6  eine  Variante  des  Abfallsammlers  bei  in 
eine  Verstecklage  gebrachtem  Seilzug,  bei 
eingefahrener  Stellung, 

Fig.  7  den  rechtsseitigen  Endbereich  dieses 
Abfallsammlers,  etwa  in  natürlicher  Größe, 

Fig.  8  den  linksseitigen  Endbereich  dieses  Abfall- 
sammlers,  entsprechend  groß  wiedergege- 
ben, 

Fig.  9  in  Rückansicht  den  oberen  rechten  Endbe- 
reich  des  Abfallsammlers  gemäß  Fig.  6, 
weiter  vergrößert, 

Fig.  10  die  Federeinrichtung  im  Vertikalschnitt, 

Fig.  1  1  diesen  Schnitt  in  vergrößerter  Wiedergabe, 
im  Mittelabschnitt  unterbrochen, 

Fig.  12  die  Federeinrichtung  in  Stirnansicht,  eines 
der  zugehörigen  Lager  wiedergebend, 

Fig.  13  den  in  ein  Schrankmöbel  eingebauten,  aus- 
schwenkbaren  Abfallsammler,  bei  in  einge- 
schwenkter  Stellung  wiedergegebenem 
Abfall-Aufnahmebehälter,  gemäß  zweitem 

Ausführungsbeispiel,  und  zwar  als  Horizon- 
talschnitt,  weitestgehend  schematisiert  und 
bei  weggelassenem  Deckel,  mit  Seilzug, 

5  Fig.  14  diesen  Abfallsammler  in  gleicher  Darstel- 
lung,  jedoch  bei  in  Benutzungsstellung 
geschwenktem  Abfall-Aufnahmebehälter, 

Fig.  15  eine  Variante  der  Lösung  gemäß  Fig.  13, 
10  auch  einen  Seilzug  aufweisend,  sowie  in 

eingefahrener  Stellung  des  Abfallsammlers, 
und 

Fig.  16  eine  der  Fig.  15  entsprechende  Darstellung, 
15  hier  jedoch  bei  in  seine  Benutzungsstellung 

vorgeschwenktem  Abfallsammler. 

Der  in  seiner  Ganzheit  mit  A  bezeichnete  Abfall- 
sammler  ist  in  einem  Schrankmöbel  1  untergebracht. 

20  Der  Abfallsammler  A  trägt  einen  oder  mehrere  ent- 
nehmbare  Abfall-Aufnahmebehälter  2.  Die  hängen 
randgestützt  in  einem  horizontal  verlagerbarem  Schlit- 
ten  3.  Der  ist  rahmenförmig  gestaltet.  Die  Verlagerungs- 
richtung  ist  durch  Pfeil  x  angegeben. 

25  Der  Schlitten  3  steht  über  paarig  angeordnete  Füh- 
rungsschienen  4  in  Verlagerungsverbindung  zu  einem 
ortsfesten  Traggestell  5  des  Abfallsammlers  A. 

Die  Führungsschienen  4  erstrecken  sich  im  oberen 
Bereich  des  Traggestelles  5.  Es  kann  sich  um  Teleskop- 

30  schienen  handeln,  die  eine  völlig  freie  Vorstandslage 
des  Abfallsammlers  A  erbringen  oder  aber  auch  um 
eine  einfache  Schienenführung.  Die  dargestellten  Füh- 
rungsschienen  4  bestehen  aus  einer  Außenschiene  6 
und  einer  Innenschiene  7.  Die  Außenschiene  6  bietet 

35  mit  einem  unteren,  horizontal  in  Richtung  des  Schlittens 
3  ausgerichteten  Schenkel  8  die  Lauffläche  für  ein  Lauf- 
rad  9  des  Schlittens  3.  Die  Innenschiene  7  bildet  mit 
einem  im  Gegenrichtung,  also  horizontal  auswärts 
abgewinkelten  Schenkel  10  die  oben  liegende  Laufflä- 

40  che  des  Schlittens  3.  Besagter  Schenkel  10  übergreift 
entsprechend  die  Oberseite  des  Laufrades  9. 

Die  Innenschiene  6  weist  U-Profil  auf.  Die  U-Öff- 
nung  geht  schlittenseitig.  Die  Innenschiene  7  ist  dage- 
gen  als  Winkelprofil  realisiert.  Der  längere,  vertikale 

45  Winkelschenkel  ist  am  Schlitten  3  befestigt. 
Wie  weiter  Fig.  9  entnehmbar,  sitzt  die  Außen- 

schiene  6  mit  ihrem  Rücken  fest  an  der  Innenseite  eines 
Längsschenkels  1  1  .  Letzterer  ist  in  Form  einer  horizon- 
talen  Wange  am  ortsfesten  Traggestell  5  fixiert. 

so  Auch  der  Längsschenkel  11  weist  U-Profil  auf. 
Seine  U-Öffnung  geht  schlittenseitig.  Ein  oberer  Schen- 
kel  12  des  Längsschenkels  1  1  läßt  einen  vertikalen  Zwi- 
schenraum  13  zum  mit  entsprechendem  Abstand 
darunter  liegenden  oberen  Schenkel  14  der  U-profilier- 

55  ten  Außenschiene  6  der  Führungsschienen  4. 
Das  Traggestell  5  besitzt  vier  vertikale  Säulen  15. 

Jeweils  zwei  Säulen  15  laufen  bodenseitig  des  Schran- 
möbels  1  zu  einem  U-Bügel  zusammen,  welche  Bügel 
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an  der  Bodenfläche  16  des  Möbels  festgeschraubt  sind. 
Die  oberen  Enden  der  Säulen  15  werden  von  einem 
unteren  Schenkel  17  des  U-profilierten  Längsschenkels 
1  1  untergriffen.  Es  handelt  sich  um  Abwinklungen,  die 
die  Gegenbefestigungsstellen  für  die  Säulen  1  5  bieten.  5 

Das  Verfahren  des  Abfallsammlers  A  in  die  frei 
zugängliche  Benutzungsstellung  (vgl.  Fig.  2)  geschieht 
über  eine  mechanische  Ausbringhilfe.  Die  entspre- 
chende  Vorverlagerung  geschieht  unabhängig  von  der 
Öffnungsbewegung  einer  im  Frontbereich  des  Schrank-  10 
möbels  1  seitlich  anscharnierten  Türe  18,  daß  heißt  die 
Türe  ist  nicht  ein  Schleppteil  des  Schlittens  3.  Sie  gibt 
hier  vielmehr  bloß  die  Öffnung  19  des  Schrankmöbels  1 
frei. 

Zur  entsprechenden  Ausbringung  dient  eine  aus-  1s 
lösbare  Federeinrichtung  F.  Dieser  die  entsprechende 
Federkraft  aufbringende  Kraftspeicher  ist  schrankfest, 
hier  am  Traggestell  5,  angebracht. 

Die  Kraft  der  federunterstützen  Ausfahrbewegung 
des  Schlittens  3  wird  unter  Verlagerung  desselben  in  20 
Gegenrichtung  zur  Ausfahrbewegung  stets  wieder 
gespeichert,  wobei  die  Federkraft  in  eingefahrener  Stel- 
lung  durch  Auslösemittel  AM  außer  Wirkung  gesetzt  ist. 

Die  Umsetzung  der  gespeicherten  Federkraft  in 
eine  entsprechende  Hubbewegung  des  Schlittens  3  25 
geschieht  über  einen  Seilzug  S.  Der  ist  paarig  ausgebil- 
det,  daß  heißt,  er  erstreckt  sich  im  wesentlichen  parallel 
ausgerichtet  im  Bereich  der  parallelverlaufenden  Füh- 
rungsschienen  4. 

Der  Seilzug  S  zieht  den  Schlitten  3  in  seine  aus  Fig.  30 
2  ersichtliche,  frei  zugänglich  Offenstellung. 

Entsprechend  sind  die  Auslösemittel  AM  zwischen 
dem  Traggestell  5  und  dem  Schlitten  3  liegend  ausgebil- 
det,  also  nicht  im  Wege. 

Die  Federeinrichtung  F  befindet  sich  im  rückwärti-  35 
gen  Bereich  20  des  Traggestelles  5.  Entsprechend  ist 
der  Seilzug  S  an  einem  rückwärtigen  Endbereich  des 
Schlittens  3  befestigt.  Die  Befestigungsstelle  trägt  das 
Bezugszeichen  21.  Befestigungsstelle  21  und  Federein- 
richtung  F  nehmen  eine  enge  Nachbarschaftslage  ein.  40 
Ein  von  der  Befestigungsstelle  21  ausgehender,  oberer 
Trum  22  verläuft  im  wesentlichen  horizontal  bis  zum 
vorderen  Bereich  23  des  Traggestelles  5,  der  Frontseite 
des  Abfallsammlers  A  also.  Dort  übergreift  der  obere 
Trum  22  unter  Kehrenbildung  eine  Umlenkrolle  24  des  45 
Traggestelles  5,  um  anschließend  über  einen  unteren, 
ebenfalls  im  wesentlichen  horizontal  ausgerichteten 
Trum  25  zur  Federeinrichtung  F  zurück  zu  laufen. 

Das  zurücklaufende  Ende  des  unteren  Trums  25  ist 
an  einer  Seiltrommel  26  der  Federeinrichtung  F  gehal-  so 
tert,  dies  unter  Bildung  einer  oder  zweier  Windungen 
25'.  Die  Mantelwand  der  Seiltrommel  26  ist  durchge- 
hend  zylindrisch.  Bestandteil  der  in  der  Seiltrommel  26 
untergebrachten  Federeinrichtung  F  ist  eine  mit  ihrer 
geometrischen  Achse  y-y  quer  zur  Verfahrrichtung  x  ss 
des  Schlittens  3  angeordnete  Wendelfeder  27.  Die  ist 
im  Sinne  einer  Einschnürung  ihrer  Windungen  so  aus- 
reichend  vorgespannt,  daß  nach  Freigabe  durch  die 

Auslösemittel  AM  kraftmäßig  ein  voller  Ausfahrweg  des 
Schlittens  3  auf  den  Seilzug  S  geht. 

Die  in  Fig.  1  1  rechtsseitige  Endwindung  27'  ist  über 
einen  stopfenförmigen  Einsatz  28  mit  der  Seiltrommel 
26  fest  verbunden.  Besagter  Einsatz  28  sitzt  drehfest  im 
dortigen  Ende  der  von  einem  abgelängten  Rohrab- 
schnitt  gebildeten  Seiltrommel  26. 

Der  Einsatz  28  ist  zentral  durchgriffen  von  einer 
gegenüber  dem  Traggestell  5  feststehenden  Federwelle 
29  der  Federeinrichtung  F.  Die  Federwelle  29  durch- 
setzt  zentral  die  hohle  Seiltrommel  26  und  endet  unver- 
bunden  vor  einem  ebenfalls  stopfenförmigen  Einsatz 
30.  Der  ist  in  das  linksseitige  Ende  der  Seiltrommel  26 
eingesteckt  und  drehfest  mit  der  Seiltrommel  verbun- 
den. 

Das  linksseitige  Federende  27"  der  Wendelfeder  27 
sitzt  am  Kopf  der  Federwelle  29  fest.  Die  Endwindung 
ist  in  einem  Querschlitz  31  gehaltert.  Der  Kopf  der  fest- 
stehenden  Federwelle  29  erfährt  durch  einen  Sternkör- 
per  32  eine  Zentrierung  und  Lagerung  gegenüber  der 
Seiltrommel  26.  Das  Zentrum  des  Sterns  weist  daher 
eine  Lagerbohrung  auf.  Der  Sternkörper  32  ist  auf  den 
Kopf  aufgeschnäppert. 

Die  traggestellseitige  Festlegung  der  Federwelle  29 
geschieht  über  einen  außerhalb  des  Einsatzes  28  im 
Querschnitt  unrund  gehaltenen  Lagerzapfen  33.  Letzte- 
rer  sitzt  in  einer  konturangepaßten  Lageraufnahme  34, 
realisiert  als  nach  oben  offener  Längsschlitz  einer  Kon- 
sole  35.  Die  Konsole  35  ist  am  Traggestell  5,  genauer 
an  dessen  Längsschenkel  11,  horizontal  nach  hinten 
freikragend  befestigt. 

Eine  weitere  Konsole  36  befindet  sich  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  des  Traggestelles  5.  Ihr  frei- 
kragender  Abschnitt  besitzt  eine  Achsebohrung  37.  In 
der  sitzt  ein  im  Querschnitt  kreisrunder  Lagerzapfen  38. 
Der  geht  vom  dortigen  Einsatz  30  als  auswärtsgeriche- 
ter  Achsstummel  aus. 

Die  Seiltrommel  26  dreht  somit  linksseitig  auf  dem 
Lagerzapfen  38  und  rechtsseitig  auf  einem  entspre- 
chend  querschnittsrund  gestalteten  Achsabschnitt  39 
der  feststehenden  Federwelle  29,  wobei  der  dortige 
Einsatz  28  die  erforderliche  Achsbohrung  40  beisteuert. 

Solche  federvorgespannten  Wickelbäume  sind  bei- 
spielsweise  an  Rollos  bekannt,  wobei  dort  jedoch  noch 
eine  Schnappsperre  installiert  ist,  die  unterschiedliche 
Auszuglängen  des  Rollos  sichert. 

Die  Rückstellkraft  der  vorgespannten  Wendelfeder 
27  gibt  der  Seiltrommel  26  eine  Aufwickeldrehung  in 
Richtung  des  Pfeiles  z  (vgl.  Fig.  12). 

Wie  beispielsweise  den  Fig.  4  und  5  entnehmbar, 
läßt  sich  der  Seilzug  S  außenseitig  des  Abfallsammlers 
A  führen.  Das  gilt  zumindest  für  den  unteren  Trum  25. 
Denn  bei  geschlossenem  Klappdeckel  41  des  Abfall- 
sammlers  A  wird  der  obere  Trum  22  noch  von  Seiten- 
wangen  42  des  im  Querschnitt  U-profilierten 
Klappdeckels  41  abgedeckt.  Besagter  Klappdeckel  ist 
an  einer  am  rückwärtigen  Bereich  20  des  Abfallsamm- 
lers  A  angeordneten  horizontalen  Achse  43  am  Schlit- 
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ten  3  klappgelagert. 
Gemäß  Variante  des  ersten  Ausfühungsbeispiels 

läßt  sich  aber  auch  eine  weitgehendere  Verstecklage 
für  den  Seilzug  S  erreichen.  Es  sei  auf  die  Fig.  7  und  8 
verwiesen.  Dort  ist  im  Verein  mit  Fig.  9  erkennbar,  daß 
der  Seilzug  verdeckt  im  Zwischenraum  13  von  Außen- 
schiene  6  und  Innenschiene  7  der  Schlittenführung 
unterbringbar  ist,  wobei  dann  der  Zwischenraum  13 
durch  eine  bei  solchen  Führüngsschienen  4  gängige 
Kugelabstützung  freigehalten  wäre.  Bei  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  (vgl.  Fig.  9)  ist  jedoch  der  dort  mit 
13  bezeichnete  Zwischenraum  genutzt,  welcher  ober- 
halb  des  oberen  Schenkels  14  der  Außenschiene  6  und 
dem  oberen  Schenkel  1  2  des  Längsschenkels  1  1  ver- 
bleibt.  Die  dortige,  eine  etwas  kleinere  Kehre  des  Seil- 
zuges  S  bildende  Umlenkrolle  ist  ebenfalls  mit  24 
bezeichnet.  Träger  derselben  ist  ein  Schraubbolzen  44, 
gehaltert  am  Längsschenkel  6.  Im  Inneren  des  Zwi- 
schenraumes  13  kann  der  Schraubbolzen  noch,  wie 
dargestellt,  durch  vertikale  Stützmittel  gehalten  sein. 

Unabhängig  davon  läßt  sich  aber  auch  der  Bereich 
unterhalb  der  Führungsschiene  4  für  den  Seilzug  S  nut- 
zen.  Dieser  unbesetzte  Bereich  trägt  das  Bezugszei- 
chen  45. 

Bezüglich  der  eingangs  schon  erwähnten  Auslöse- 
mittel  AM  handelt  es  sich  um  eine  Auslöse-  und  Riegel- 
vorrichtung;  die  wirkt  federschnäpperartig.  Sie  fängt  in 
Schließrichtung  ein  und  gibt  bei  einem  anschließenden 
gleichgerichteten  Verlagerungshub  des  Schlittens  3 
diesen  zwangsgesteuert  wieder  frei.  Das  erhöht  den 
Gebrauchskomfort,  da  der  Benutzer  die  Auslösebetäti- 
gung  durch  kurze  Bewegung  in  Schließrichtung  einfach 
durch  Handdruck  oder  mittels  des  Knies  herbeiführen 
kann.  Dabei  ist  es  sogar  von  Vorteil,  daß  die  Auslöse- 
mittel  AM  bei  Freigabe  eine  zusätzliche  Anschubfeder- 
kraft  auf  den  Schlitten  3  ausüben  und  in  der  Einschub- 
Endstellung  gleichsam  als  Federpuffer  wirken. 

Am  Schlitten  3  sitzt  gehäusegeführt  ein  schwenk- 
bar  gelagerter  Riegel  46.  Letzterer  trägt  an  seinem 
freien,  oberen  Ende  eine  Schnapprolle  47.  Der  Riegel 
46  ist  in  Auswärtsrichtung  federbelastet.  In  dieser  Aus- 
wärtsrichtung  befindet  er  sich  außerhalb  des  Wirkungs- 
bereiches  eines  ortsfesten  Fanghakens  48  einer 
traggestellseitigen  Gegenrast  49. 

Die  Gegenrast  49  trägt  eine  vertikale  Anschlag- 
platte  50.  Diese  liegt  beabstandet  zum  Fanghaken  48 
sowie  im  Wirkungsbereich  der  Schnapprolle  47.  Sobald 
also  der  Riegel  46  gegen  die  korrespondierende  Innen- 
seite  der  Anschlagplatte  50  fährt,  wird  die  Schnapprolle 
hinter  den  Fanghaken  gesteuert.  Die  Verriegelung  zwi- 
schen  dem  Schlitten  3  und  dem  Traggestell  5  ist 
erreicht. 

Da  eine  das  Gehäuse  des  Riegels  46  halternde, 
vertikale  Tragplatte  51  im  rückwärtigen  Bereich  des 
Schlittens  3  in  einem  horizontalen  Abstand  52  zu  einer 
ebenfalls  vertikal  ausgerichteten  Montageplatte  53  des 
Traggestelles  5  endet,  liegt  der  erstrebte  Betätigungs- 
weg  für  die  Auslösung  der  Auslösemittel  AM  vor. 

Besagte  Montageplatte  53  ist  winkelförmig.  Ihr  unterer, 
horizontal  ausgerichteter,  nach  hinten  wegweisender 
Schenkel  trägt  an  seiner  Unterseite  die  im  Grunde  U- 
profilierte  leistenförmige  Gegenrast  47.  Die  Mittel  sind 

5  exakt  justierbar. 
Wie  der  Variante  des  zweiten  Ausführungsbeispie- 

les  (Fig.  15  und  16)  entnehmbar,  läßt  sich  dieses,  einen 
Seilzug  S  einsetzende  Prinzip  auch  für  Abfallsammler  A 
verwenden,  bei  denen  der  Abfall-Aufnahmebehälter  2 

10  auf  einer  Bogenbahn  aus  dem  Inneren  des  Schrankmö- 
bels  1  in  eine  ausgefahrene  Stellung  überführt  wird. 
Das  geschieht  hier  um  eine  vertikale  Lagerachse  54. 
Ein  solcher  Abfallsammler  ist  in  der  DE-PS  29  16  163 
beschrieben  und  wird  hier  voll  inhaltlich  einbezogen, 

15  auch  zur  Bildung  ergänzender  Merkmalsansprüche.  In 
den  Fig.  15  und  16  ist  der  Klappdeckel  aus  Gründen  der 
Deutlichkeit  weggelassen.  Er  ist  selbstredend  Bestand- 
teil  dieses  Gegenstandes.  An  dem  dargestellten,  in  ein 
Schrankmöbel  1  einbaubaren,  ausschwenkbaren 

20  Abfallsammler  A  mit  sich  seitlich  einer  Mantelfläche  des 
dortigen  Eimers  respektive  Abfalls-Aufnahmebehälters 
2  vertikal  verlaufend  erstreckender,  an  schrankseitigen 
Haltekonsolen  55  sitzender  Lagerachse  54  ist  die  Maß- 
nahme  getroffen,  daß  der  dortige  Abfallsammler  A 

25  durch  Federkraft  ausschwenkbar  ist,  die  über  den 
beschriebenen  Seilzug  S  zum  Tragen  kommt.  Das  von 
Hand  geschehene  Einschwenken  des  Abfallsammlers 
A  in  seine  eingefahrene  Stellung  führt  über  dieses  Mittel 
zum  Wiederaufladen  des  auch  dort  schon  vorgespann- 

30  ten  Kraftspeichers,  der  Federeinrichtung  F  also. 
Die  Konsole  55  liegt  gleich  hinter  der  Tür  18,  und 

zwar  an  einer  linksseitigen  Schrankwand  56  gehaltert. 
An  einer  rechtsseitigen  Schrankwand  57  befindet  sich 
nun  die  mit  ihrer  geometrischen  Achse  y-y  vertikal  aus- 

35  gerichete  Federeinrichtung  F.  Sie  sitzt  in  einer  U-förmi- 
gen  Halterung.  Letztere  kann  beschlagtechnisch  glleich 
mit  der  Haltekonsole  55  in  Verbindung  sein. 

Die  Umlenkrolle  24  sitzt  radial  beabstandet  von  der 
Lagerachse  54,  und  zwar  an  der  der  Schrankwand  56 

40  zugewandten  Seite  des  Abfall-Aufnahmebehälters  2. 
Der  Seilzug  S  verläuft  im  Unterflurbereich  des  besagten 
Elementes  und  ist,  beabstandet  zur  Federeinrichtung  F, 
gleichfalls  an  der  rechtsseitigen  Schrankwand  57  gehal- 
tert.  Die  Befestigungsstelle  heißt  auch  hier  21  . 

45  Im  Spaltraum  zwischen  der  linksseitigen  Schrank- 
wand  56  und  der  korrespondierenden  Seite  des  Abfall- 
Aufnahmebehälters  2  befinden  sich  sodann  die  oben 
erläuterten  Auslösemittel  AM. 

Die  frontal  exponierte  Benutzungsstelle  ergibt  sich 
so  auch  hier  unter  Verkürzung  der  Länge  des  Seilzuges  S 

durch  die  Federwirkung. 
Nicht  nur  bei  der  Variante  gemäß  Fig.  15  und  16, 

sondern  auch  beim  zweiten  Ausführungsbeispiel 
gemäß  Fig.  13  und  14  liegt  eine  im  wesentlichen  paral- 

55  lel  zur  Lagerachse  54  angeordnete  Federeinrichtung  F 
vor.  Die  Lösungsform  gemäß  Fig.  13  und  14  bringt 
jedoch  eine  noch  gedrungenere  Beschlagseinrichtung 
insgesamt,  indem  die  Federeinrichtung  F  in  den  Bereich 
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der  Lagerachse  54  gelegt  ist.  So  kommt  auch  dieses 
Element  raumsparend  in  der  Haltekonsole  55  unter. 

Bevorzugt  wird  sogar  eine  gleichachsige,  koaxiale 
Anordnung  von  Lagerachse  54  und  Federeinrichtung  F 
vorgenommen,  indem  die  Federeinrichtung  F  dann  ach-  s 
senidentisch  eine  feststehende  Federwelle  29  aufweist 
und  eine  durch  die  Federkraft  angetriebene,  im  wesent- 
lichen  koaxial  zur  Federwelle  29  angeordnete  Trommel 
26.  Hier  bildet  die  Trommel  dann  selbst  die  Lagerachse. 
Der  Seilzug  wird  entbehrlich.  Dennoch  läßt  sich  die  10 
Federeinrichtung  F  mit  einer  Wendelfeder  27  ausrüsten. 
Da  aber  hier  nur  ein  relativ  geringer  Schwenkwinkel  des 
Abfallsammlers  A  zugrundeliegt,  könnte  anstatt  der 
Wendelfeder  27  auch  eine  Torsionsfeder  (nicht  darge- 
stellt)  zur  Anwendung  kommen.  Die  Wendelfeder  27  is 
und  die  Federwelle  29  gehen  von  der  Haltekonsole  55 
aus,  wohingegen  die  Trommel  dann  fest  mit  dem 
Gehäuse  des  Abfallsammlers  A  in  Verbindung  steht. 

Wie  jedoch  aus  den  Fig.  13  und  14  erkennbar  ist, 
wird  auch  die  Federkraft  über  einen  Seilzug  auf  den  20 
Abfallsammler  A  zur  Wirkung  gebracht.  Beschlagstech- 
nisch  sind  die  Mittel  im  wesentlichen  auf  den  Bereich 
der  Lagerachse  54  konzentriert.  Von  der  dortigen  Kon- 
sole  55  geht  ein  sich  im  Bereich  der  Ebene  des  Seilzu- 
ges  erstreckender  Ausleger  58  aus.  Der  trägt  an  seinem  25 
freien  Ende  eine  Umlenkrolle  24.  Der  Ausleger  erstreckt 
sich  im  Bereich  der  Öffnung  19  des  Schrankmöbels  1, 
also  kurz  hinter  der  Innenseite  der  geschlossenen  Türe 
18  verlaufend. 

Ausgehend  von  der  Kehrenzone  der  Umlenkrolle  30 
24  verläuft  der  Seilzug  zur  Befestigungsstelle  21  am 
Abfallsammler  A.  Die  Befestigungsstelle  21  liegt  auf  der 
der  linksseitigen  Schrankwand  56  zugewandten  Seite 
des  Abfall-Aufnahmebehälters  2.  Er  erstreckt  sich  einer 
Hypotenuse  vergleichbar  zu  den  von  Türe  18  und  links-  35 
seitiger  Schrankwand  26  beigetragenen  Katheten. 

Die  Auslösemittel  AM  sitzen  wiederum  an  der  zur 
Fig.  15  und  16  beschriebenen  Stelle. 

Zum  Ausbringen  des  Eimers  bedarf  es  also  auch 
hier  bloß  des  erwähnten  Eindrückens  in  Einschwenk-  40 
richtung,  was  zur  Freigabe  des  Fanghakens  48  führt. 
Via  Seilzug  S  folgt  sodann  das  federuntersützte  Aus- 
schwenken  des  Abfallsammlers  in  die  in  Fig.  16  darge- 
stellte  Stellung,  gegebenenfalls  auch  etwas  über  diese 
Stellung  hinaus  nach  außen.  45 

Beim  seilzugunterstützten  Ausschwenken  gemäß 
Fig.  13  und  14  sind  Lagerachse  54  und  die  Achse  y-y 
der  Federeinrichtung  F  raumparallel  zueinander  ange- 
ordnet,  und  zwar  bezogen  auf  die  Ebene  der  Öffnung 
1  9  seitlich  versetzt.  so 

Alle  offenbarten  Merkmale  sind  erfindungswesent- 
lich.  In  die  Offenbarung  der  Anmeldung  wird  hiermit 
auch  der  Offenbarungsinhalt  der  zugehörigen/beigefüg- 
ten  Prioritätsunterlagen  (Abschrift  der  Voranmeldung) 
vollinhaltich  mit  einbezogen,  auch  zu  dem  Zweck,  Merk-  ss 
male  dieser  Unterlagen  in  Ansprüche  vorliegender 
Anmeldung  mit  aufzunehmen. 

37  A1  10 

Patentansprüche 

1.  In  ein  Schrankmöbel  (1)  einbaubarer,  schienenver- 
fahrbarer  Abfallsammler  (A)  mit  einem  schrankfe- 
sten  Traggestell  (5)  und  einem  darin  verfahrhar 
aufgenommenen  Schlitten  (3),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  dem  schrankfesten  Traggestell  (5) 
eine  Federeinrichtung  (F)  angebracht  ist  zur  aus- 
lösbaren,  federunterstützten  Ausfahrbewegung  des 
Schlittens  (3),  wobei  die  Federkraft  in  eingefahre- 
ner  Stellung  durch  die  Auslösemittel  (AM)  außer 
Wirkung  gesetzt  ist. 

2.  Abfallsammler  nach  Anspruch  1  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auslöse- 
mittel  (AM)  zwischen  dem  Traggestell  (5)  und  dem 
Schlitten  (3)  ausgebildet  sind. 

3.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlit- 
ten  (3)  durch  einen  Seilzug  (S)  in  seine  Offenstel- 
lung  verfahrbar  ist. 

4.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Seilzug 
(S)  paarig  ausgebildet  ist. 

5.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
kraft  vermittels  des  Seilzuges  (S)  auf  den  Schlitten 
(3)  einwirkt. 

6.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Seilzug 
(S)  über  eine  an  dem  feststehenden  Traggestell  (5) 
angeordnete  Umlenkrolle  (24)  läuft. 

7.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umlenk- 
rolle  (24)  im  vorderen  Bereich  (23)  des  Traggestel- 
les  (5)  liegt. 

8.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
einrichtung  (F)  im  rückwärtigen  Bereich  (20)  des 
Traggestelles  (5)  angeordnet  ist. 

9.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
einrichtung  (F)  eine  mit  ihrer  Achse  (y-y)  quer  zur 
Verfahrrichtung  (Pfeil  x)  des  Schlittens  (3)  angeord- 
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nete  Wendelfeder  (27)  ist. 

10.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  gekennzeichnet  durch  eine  horizontale 
Ausrichtung  der  Wendelfeder  (27). 

11.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
einrichtung  (F)  eine  feststehende  Federwelle  (29) 
und  eine  durch  die  Federkraft  angetriebene,  im 
wesentlichen  koaxial  zur  Federwelle  (29)  angeord- 
nete  Seiltrommel  (26)  aufweist. 

12.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Seilzug 
(S)  an  einem  rückwärtigen  Endbereich  des  Schlit- 
tens  (3)  befestigt  ist. 

13.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auslöse- 
mittel  (AM)  bei  Freigabe  eine  zusätzliche  Anschub- 
federkraft  auf  den  Schlitten  (3)  ausüben. 

14.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Seilzug 
(S)  verdeckt  zwischen  einer  Außenschiene  (6)  und 
einer  Innenschiene  (7)  der  Schlittenführuhg  (Füh- 
rüngsschienen  4)  angeordnet  ist. 

15.  In  ein  Schrankmöbel  einhaubarer,  ausschwenkba- 
rer  Abfallsammler  mit  sich  seitlich  der  Mantelfläche 
eines  Eimers  vertikal  verlaufend  erstreckender,  an 
schrankseitigen  Haltekonsolen  (55)  sitzender 
Lagerachse,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Abfallsammler  (A)  durch  Federkraft  ausschwenkbar 
ist. 

16.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
kraft  durch  eine  mit  ihrer  Federachse  im  wesentli- 
chen  parallel  zur  Lagerachse  (54)  angeordneten 
Federeinrichtung  (F)  erreicht  ist. 

17.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
einrichtung  (F)  eine  Wendelfeder  (27)  aufweist. 

18.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergeshtenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 
einrichtung  eine  Torsionsfeder  aufweist. 

19.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Anspüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  in 
der  Lagerachse  (54)  des  Schrankmöbels  (1)  ange- 

5  ordnet  ist. 

20.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder- 

10  einrichtung  (F)  eine  feststehende  Federwelle  (29) 
und  eine  durch  die  Federkraft  angetriebene,  im 
wesentlichen  koaxial  zur  Federwelle  (29)  angeord- 
nete  Trommel  (26)  aufweist. 

15  21.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  15  bis  20  oder  insbesondere  danach, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trommel  fest  mit 
dem  Gehäuse  des  Abfallsammlers  (A)  verbunden 
ist. 

20 
22.  Abfallsammler  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  15  bis  21  oder  insbesondere  danach, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  über  einen 
Seilzug  auf  den  Abfallsammler  (A)  einwirkt. 
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